
 
  

EU-Parkausweis rechtzeitig beantragen 

 

Ab 01.01. 2011 gelten nur noch die neuen EU-Parkausweise. 

Seit 2001 gibt es in der EU einheitliche Parkausweise für schwerbehinderte 

Menschen: 

 

 

Alle, die schon vor 2001 die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von 

Nachteilsausgleichen nach dem Schwerbehindertengesetz (SGB IX) erfüllt haben 

und einen Parkausweis aus dieser Zeit besitzen, sollten rechtzeitig vor dem 1. 

Januar 2011 einen neuen Ausweis beantragen. Denn ab Januar 2011 gelten nur 

noch die neuen EU-Parkausweise. Wer ab 2011 ohne diesen Parkausweis oder mit 

dem alten, dann ungültigen Parkausweis auf ausgewiesenen Behindertenparkplätzen 

parkt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. 

An Unterlagen werden benötigt: 

• eine Kopie des gültigen Schwerbehindertenausweises 

• eine Kopie des alten Parkausweises  

• ein aktuelles Lichtbild 
 

Nähere Informationen erhalten Sie beim Fachdienst Bürgerservice. Bitte klicken Sie hier 


